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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 026-2021 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.51 
  
Eingereicht am: 09.03.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Ja 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: SP-JUSO-PSA (Stucki, Bern) (Sprecher/in) 

 
 

 SP-JUSO-PSA (Striffeler-Mürset, Münsingen) 
SP-JUSO-PSA (Müller, Langenthal) 
 
 

Weitere Unterschriften: 25 
  
Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Finanzdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Vaterschaftsurlaub verlängern - nicht auf dem Buckel der Familien sparen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, den Vaterschaftsurlaub um 10 Tage auf insgesamt 20 Tage zu verlän-
gern (Änderung PV Artikel 60a). 

Begründung: 

Am 27. September 2020 wurde der indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für einen vernünftigen 
Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie» von der Schweizer Stimmbevölkerung mit 60,3 
Prozent Ja-Stimmen angenommen. Auch im Kanton Bern gab es einen Ja-Stimmenanteil von 56,9 Pro-
zent. Der hohe Ja-Stimmenanteil zeigt deutlich, dass Väter heute mehr Zeit für ihre Familie aufwenden 
wollen und die Gesellschaft dies unterstützt. Etliche Arbeitgeber haben umgehend reagiert und haben ihre 
Bestimmungen zum Vaterschaftsurlaub um die 10 Tage − gemäss der Initiative − ergänzt. Der Kanton 
Bern hingegen will nicht reagieren und spart so auf dem Buckel der Familien: Er will die heute im Kanton 
Bern geltende Regelung des 10-tägigen Vaterschaftsurlaubs beibehalten, also nur den neu beschlossenen 
indirekten Gegenvorschlag, zu 80 Prozent finanziert durch die Erwerbsersatzordnung, umsetzen. 

In der Personalstrategie 2020–2023 hält der Kanton Bern fest, dass er als attraktiver Arbeitgeber wahrge-
nommen werden will.1 Mit der Ergänzung des bisherigen Vaterschaftsurlaubs um den im letzten Jahr be-
schlossenen landesweiten Vaterschaftsurlaub von 10 auf insgesamt 20 Tage könnte er zeigen, dass er 
diese Aussage auch umsetzt. 

                                                
1 https://www.fin.be.ch/fin/de/index/personal/anstellungsbedingungen/KantonalsArbeitgeber.html 
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Verteiler 
‒ Grosser Rat 


